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Forderung der kurzfristigen Umsetzung der fußläufigen 600m-Entfernung zur nächsten 
ÖPNV-Haltestelle im Ortsteil Borgfeld  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezüglich Ihres Beschlusses zur kurzfristigen Umsetzung der fußläufigen 600m-Entfernung zur nächs-
ten ÖPNV-Haltestelle nehme ich wie folgt Stellung:  
 
Der aktuelle Nahverkehrsplan des ZVBN stellt fest: 

• dass das Gebiet der Stadtgemeinde Bremen nahezu vollständig durch einen fußläufigen Ra-
dius von 600 m um die bestehenden Haltestellen des öffentlichen Verkehrs (hier: SPNV und 
straßengebundener ÖPNV) erschlossen wird.  

• Dieser allgemein übliche, im Nahverkehrsplan festgelegte und im Öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrag angewendete Einzugsbereich der Haltestellen, wird innerhalb der geschlossen 
besiedelten Bereiche im Stadtgebiet Bremens nur an wenigen Stellen geringfügig überschrit-
ten.   

Der Nahverkehrsplan des ZVBN definiert keinen Anspruch auf eine fußläufige 600m-Entfernung zur 
nächsten ÖPNV-Haltestelle in der Stadtgemeinde Bremen. Die von Ihnen benannten Straßen befin-
den sich dennoch außerhalb eines solchen Radius zur nächsten ÖPNV-Haltestelle. Um dieser Situa-
tion abzuhelfen, bedarf es einer kleinräumigen Erschließung des Ortsteils Borgfeld.   
 
Eine solche kleinräumige Erschließung ist in der Stufe 5 der Angebotsoffensive aus der aktuellen 
Teilfortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes der Freien Hansestadt Bremen vorgesehen. Die 
Angebotsstufe 5 benennt die Einrichtung von Quartiersshuttle als On-Demand-Angebot unter ande-
rem im Ortsteil Borgfeld. Zum Einsatz sollen kleinere Fahrzeuge kommen, die aufgrund des geringen 
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Fahrgastpotentials sowie der engen Straßenquerschnitte, besser geeignet sind als reguläre Linien-
busse.  
 
Die Umsetzung von Maßnahmen der Angebotsstufe 5 ist aktuell nicht durch eine Finanzierung ge-
deckt, so dass zu einem möglichen Umsetzungszeitpunkt aktuell keine Aussage getroffen werden 
kann. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

von Seck 


